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§10 Absatz 3 AWaffV


Bei der Beauftragung der verantwortlichen Aufsichtsperson durch einen schießsportlichen Verein eines anerkannten Schießsportverbandes genügt an Stelle der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 eine Registrierung bei dem Verein. Dieser hat bei der Registrierung das Vorliegen der erforderlichen Sachkunde und sofern es die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, auch die Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit zu überprüfen, und zu vermerken. Der Aufsichtsperson ist durch den Verein hierüber ein Nachweisdokument auszustellen. Die Aufsichtsperson hat dieses Dokument während der Wahrnehmung der Aufsicht mitzuführen und zur Kontrolle auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.


Die Richtigkeit der gemachten Angaben wurden geprüft.





Ort, Datum





				Vereinsstempel





-Unterschrift-


	1.Vorsitzender





Name,Vorname	


Geb.-Datum 


Anschrift





RSB- Mitgliedsnummer	


Hiermit wird dem Inhaber bescheinigt, dass die Voraussetzung für die Wahrnehmung der Aufgaben als verantwortliche Aufsichtsperson vorliegen.


Weiter ist die Eignung zur Kinder und Jugendarbeit nachgewiesen.


Die Bescheinigung ist nur Gültig in Verbindung mit obiger Vereins-Mitgliedschaft.








Bescheinigung nach § 10 Absatz 3 AWaffV
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Vereinsname





Mitglied im Rheinischen Schützenbund e.V. 1872 


Fachverband für Sportschiessen im  Landessportbund


Mitglied im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften
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